
Allergietestungen mit nicht standardisierten Testsubstanzen 
 
Mit dem Inkrafttreten der 15. AMG-Novelle gilt u.a. auch die Verwendung von nicht 
standardisierten Testsubstanzen wie z.B. Kosmetika, Berufsstoffe oder Tierhaare für die 
Durchführung von Allergietests als anzeigepflichtige Herstellung von Arzneimitteln gemäß 
§ 67 AMG. Zuständiger Ansprechpartner bei Fragen zur Umsetzung der gesetzlichen 
Neuregelung sind die Ärztekammern.  
Die Anzeigen sind formlos unter Angabe der Betriebsstätte mit Adresse, Telefon, Fax und 
Email-Adresse an folgende Anschrift zu richten: 
 
Landesamt für Gesundheit und Soziales 
Referat I B 
Postfach 310929 
10639 Berlin 
 
Erforderlich ist die Nennung des Verantwortlichen für die Herstellung und Anwendung und 
die Bezeichnung und Zusammensetzung der hergestellten Produkte. Es genügt die 
einmalige Meldung der in der Praxis verwendeten Produktgruppen, deren Herstellung und 
Anwendung beabsichtigt sind.  
 
Einen Mustertext für die Anzeige von Allergietests stellen wir Ihnen mit freundlicher 
Genehmigung von Herrn Prof. Dr. W. Wehrmann, Münster, und der Intendis GmbH, Berlin, hier zur 
Verfügung: 
 

  
 


